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1. Einleitung 

Der Umweltschutz ist ein wichtiges Ziel der Wiener Stadtverwaltung. Dazu zählen die Verringerung 

des Ressourcenverbrauchs (z. B. Energie), die Vermeidung umweltbelastender Stoffe, die 

Vermeidung von Abfällen, die ökologisch zweckmäßige Behandlung nicht vermeidbarer Abfälle 

sowie die Verminderung der Lärm- und Schadstoffbelastung. 

Die ÖkoKauf Wien-Kriterienkataloge der Arbeitsgruppen Hoch- und Innenausbau sind unter der 

Bezeichnung „ÖkoBau Kriterien“ mit den öffentlichen Beschaffungssystemen von Vorarlberg, 

Niederösterreich und dem Bund (naBe) harmonisiert. Bauprodukte, die die „ÖkoBau Kriterien“ 

erfüllen, entsprechen auch den Systemen von „klima aktiv“ und „wohngesund“. 

Die in den ÖkoKauf Wien-Kriterienkatalogen angeführten Mindestanforderungen sind zwingend 

einzuhalten. 

Der Nachweis für die Erfüllung der Mindestanforderungen kann auch durch Kennzeichnung 

„Entspricht ÖkoKauf Wien“ in einer allgemein zugänglichen Datenbank, wie z. B. baubook.at, geführt 

werden, sofern dort die erforderlichen Unterlagen vorliegen und den Auftraggeber*innen auf 

Anfrage zur Verfügung stehen. 

Dieser Kriterienkatalog gilt für Holz und Holzwerkstoffe. Er gilt nicht für Bodenbeläge aus Holz und 

Holzwerkstoffen, dafür gibt es einen eigenen Kriterienkatalog. 

Für die Anwendung von Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich wird zwischen zwei 

Anwendungsfällen unterschieden: 

• Öko-Klasse A:  

Bei Standardanwendungen ist der Einsatz von Holzschutzmitteln auch in der 

Außenanwendung nicht erforderlich. Für diesen Anwendungsfall ist das Kriterium 2. 6. 6. 

Verbot von Holzschutzmitteln heranzuziehen. 

• Öko-Klasse B:  

Ist der Einsatz von Holzschutzmitteln in Ausnahmefällen unverzichtbar, muss die Behandlung 

mit Holzschutzmitteln in der Ausschreibung explizit angefordert werden. Es dürfen nur 

Holzschutzmittel, die im Holzschutzmittelverzeichnis geführt sind, eingesetzt werden. Für 

diesen Anwendungsfall gilt statt des Kriteriums 2.6.6 (Verbot von Holzschutzmitteln) das 

Kriterium 2. 6. 8. (Einschränkung von Holzschutzmitteln). 

 

 

 

 

Holz und Holzwerkstoffe 13. Februar 2023 Seite 3 von 12 

Version 1.0 

 

http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27979.27985&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27979.27985&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27979.28654&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n


2. Mindestanforderungen an die  

 Leistung in der Leistungs-     

 beschreibung 

In die Leistungsbeschreibung sind folgende Mindestanforderungen an die Leistung jedenfalls 

aufzunehmen: 

2.1. Kriterienübersicht 

Folgende Kriterien gelten für alle Produkte: 

• ÖkoBau Kriterium 2. 6. 6. Verbot von Holzschutzmitteln 

• ÖkoBau Kriterium 2. 6. 8. Einschränkung von Holzschutzmitteln 

• ÖkoBau Kriterium 3. 3. 1. Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion 

• ÖkoBau Kriterium 3. 3. 2. Verbot von Nichttropenhölzern aus nicht nachhaltiger 

Holzgewinnung 

Für folgende Produkte gelten zusätzlich die angeführten spezifischen Kriterien: 

Holz und Holzwerkstoffe mit Innenraumluftrelevanz: 

• ÖkoBau Kriterium 5. 1. 1. Grenzwerte für VOC- und SVOC-Emissionen aus Holzwerkstoffen 

• ÖkoBau Kriterium 5. 1. 2. Grenzwert für Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffen    
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2.2. Kriterienliste 

2.2.1 ÖKOBAU KRITERIUM 2. 6. 6. VERBOT VON HOLZSCHUTZMITTELN 

Mindestanforderung: 

Produkte aus Holz- und Holzwerkstoffen dürfen nicht mit Holzschutzmitteln behandelt werden. 

Nachweis: 

Bestätigung der Hersteller*innen 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook 

(www.baubook.info/oea) geführt werden. 

Erläuterung: 

Holzschutzmittel sind Wirkstoffe oder wirkstoffhaltige Gemische, welche Holz oder Holzwerkstoffe 

vor dem Befall mit holzzerstörenden oder die Holzqualität beeinträchtigenden Organismen schützen 

sollen. Holzschutzmittel fallen unter den Geltungsbereich der Biozidgesetzgebung auf Grundlage der 

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-Verordnung). 

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl für den*die 

Anwender*in, als auch für die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. 

Vor der Verwendung eines Biozides sollte daher stets geprüft werden, ob der Einsatz wirklich 

erforderlich ist und ob das ausgewählte Produkt auch für diesen Verwendungszweck geeignet ist. 

Der Einsatz von Holzschutzmitteln kann durch zahlreiche logistische, planerische, konstruktive oder 

bauphysikalische Möglichkeiten vermieden werden. 

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über 

die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (Biozid-Verordnung). 

2.2.2 ÖKOBAU KRITERIUM 2. 6. 8. EINSCHRÄNKUNG VON HOLZSCHUTZMITTELN 

Mindestanforderung: 

Wirkstoffhältige Gemische dürfen nur solche Mittel enthalten, die im Holzschutzmittelverzeichnis des 

Fachverbands der chemischen Industrie (Österreich) oder im Holzschutzmittelverzeichnis des 

Instituts für Bautechnik (Deutschland) geführt sind und deren Anstrichverträglichkeit nachgewiesen 

ist. Dies ist durch ein auf den Verwendungszweck bezogenes, gültiges Prüfzeugnis nachzuweisen. 

 

Nachweis: 
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Bestätigung der Hersteller*innen und Nachweis des Eintrags im aktuellen Österreichischen oder 

Deutschen Holzschutzmittelverzeichnis 

Erläuterung: 

Holzschutzmittel sind Wirkstoffe oder wirkstoffhaltige Gemische, welche Holz oder Holzwerkstoffe 

vor dem Befall mit holzzerstörenden oder die Holzqualität beeinträchtigenden Organismen schützen 

sollen. Holzschutzmittel fallen unter den Geltungsbereich der Biozidgesetzgebung auf Grundlage der 

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-Verordnung). 

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl für den*die 

Anwender*in, als auch für die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. 

Vor der Verwendung eines Biozids sollte daher stets geprüft werden, ob der Einsatz wirklich 

erforderlich ist und ob das ausgewählte Produkt auch für diesen Verwendungszweck geeignet ist. 

Der Einsatz von Holzschutzmitteln kann durch zahlreiche logistische, planerische, konstruktive oder 

bauphysikalische Möglichkeiten vermieden werden. 

Kann der Einsatz von Holzschutzmitteln nachweislich nicht verhindert werden, sind Mittel 

anzuwenden, welche nach dem Biozid-Produkte-Gesetz, BGBl. I Nr. 105/2013 zugelassen und von 

Expert*innen aus dem Bereich des Holzschutzes und der Toxikologie positiv beurteilt wurden. 

BGBl. I Nr. 105/2013 Bundesgesetz zur Durchführung der Biozidprodukteverordnung 

(Biozidproduktegesetz - BiozidprodukteG) 

2.2.3 ÖKOBAU KRITERIUM 3. 3. 1. VERBOT VON TROPENHOLZ AUS NICHT NACHHALTIGER 

PRODUKTION 

Mindestanforderung: 

Holz und Holzwerkstoffe dürfen keine Tropenhölzer aus nicht nachhaltiger Produktion enthalten. 

Nachweis: 

Bestätigung der Hersteller*innen, dass die angebotenen Produkte keine Tropenhölzer enthalten 

Enthält das Erzeugnis eine Tropenholzart, ist gemäß den Kriterien des Forest Stewardship Council, 

angewendet auf die gesamte Verarbeitungskette bis zum Lieferanten des Holzes bzw. 

Holzwerkstoffes an den*die Auftragnehmer*in, zu bestätigen, dass es sich um Hölzer aus 

nachhaltiger Produktion handelt. Dies ist nach der Lieferung mittels Lieferschein und Rechnung 

nachzuweisen.  
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Folgende Zertifikate werden anerkannt (CoC…chain of custody): 

• FSC pure - CoC 

• FSC-mixed (70-100 %) - CoC 

• FSC mixed credit (70 – 100 %) - CoC 

• FSC recycled (70 – 100 %) - CoC 

• FSC recycled credit (70 – 100 %) – CoC 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese 

Anforderungen jedenfalls: 

• FSC natureplus-Qualitätszeichen 

• Naturland-Zertifikat 

• Holz von Hier-Zertifikat 

• Österreichisches Umweltzeichen  

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook 

(www.baubook.info/oea) geführt werden. 

Erläuterung: 

Tropenhölzer stammen aus den tropischen und subtropischen Wäldern in Asien, Afrika und 

Lateinamerika. Mehr als die Hälfte der natürlichen Tropenwaldfläche ist bereits verloren und nach 

wie vor werden jährlich rund 16 Millionen Hektar Tropenwald durch Raubbau vernichtet, das ist 

zweimal Österreichs Landesfläche. Nach Schätzungen des World Wildlife Fund (WWF) sterben bei 

der gegenwärtigen Zerstörungsrate der Regenwälder jedes Jahr über 17.000 Arten aus - jeden Tag 

mehr als 50. Stirbt eine Art aus, so kann das wegen der starken Abhängigkeiten untereinander auch 

das Ende für viele andere Arten sein. Auch als Plantagenholz bezeichnetes Holz stammt oft von 

gerodeten Tropenwaldflächen. 

Tropenholz kann sich in einer Vielzahl von Bauprodukten finden, von Fenstern und Türen über 

Sockelleisten, Handläufe, Türstaffeln, Parkettböden, Furniere für Möbel und Türen bis hin zu 

Holzanwendungen im Außenbereich für z.B. Terrassenböden usw. 

Ziel ist die Verwendung von regional verfügbarem Holz und die Vermeidung von Tropenhölzern aus 

Raubbau. Bei Einsatz von Holz aus den Tropen ist die nachhaltige Bewirtschaftung der Tropenwälder 

durch die Zertifizierung von Wäldern bzw. von Produkten aus diesen Wäldern sicherzustellen.  

Damit ist üblicherweise folgendes gemeint: 

• der Erhalt des Waldes in seiner natürlichen Vielfalt und Dynamik 

• der Verzicht auf Pestizideinsatz und Kahlschläge 

Das Waldzertifizierungssystem des Forest Stewardship Council (FSC) ist unter diesen 

Gesichtspunkten die mit Abstand aussagekräftigste und seriöseste Kennzeichnung für nachhaltige 

Forstwirtschaft, vor allem für tropische Hölzer. 
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Wegen der internationalen Handelsverflechtungen muss jedes glaubwürdige Zertifizierungssystem 

die gesamte Verarbeitungskette vom Erzeuger bis zum Endverbraucher transparent und 

nachvollziehbar machen. Diese Verarbeitungskette heißt „Chain of Custody“ (CoC).  

Durch eine FSC-CoC-Zertifizierung wird für den*die Kund*in sichergestellt, dass Produkte aus Holz 

oder Holzwerkstoffen als FSC-zertifiziert nur dann in den Handel gelangen, wenn sie aus FSC-

zertifizierter Waldbewirtschaftung stammen. 

2.2.4 ÖKOBAU KRITERIUM 3. 3. 2. VERBOT VON NICHTTROPENHÖLZERN AUS NICHT 

NACHHALTIGER HOLZGEWINNUNG 

Mindestanforderung: 

Die Produkte dürfen ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne des § 1 

des Österreichischen Forstgesetzes in der Fassung 2002 zur „Nachhaltigkeit“ enthalten. 

Nachweis: 

• Bestätigung des*der Lieferant*in des Holzes bzw. Holzwerkstoffes an den*die 

Auftragnehmer*in (inkl. Lieferschein und Rechnung), dass sie*er nachhaltig gewonnenes Holz 

liefert und Vorlage eines der folgenden Zertifikate (CoC…chain of custody):  

– FSC pure - CoC 

– FSC-mixed (70 - 100 %) - CoC 

– FSC mixed credit (70 – 100 %) - CoC 

– FSC recycled (70 – 100 %) - CoC 

– FSC recycled credit (70 – 100 %) - CoC 

– PEFC - CoC 

• Bei direktem Bezug aus einem Sägewerk kann auch eine Herkunftsbestätigung über 

Wuchsgebiet aus Österreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem 

Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des § 1 des Österreichischen Forstgesetzes gesetzlich 

verankert sind, vorgelegt werden. 

• Nachweisliche Herkunft aus Althölzern, Industriehölzern wie beispielsweise Sägerestholz, 

Spreißeln, Schwarten und Kappstücken oder Altpapier. 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese 

Anforderungen jedenfalls: 

• natureplus-Qualitätszeichen 

• Naturland-Zertifikat 

• Holz von Hier-Zertifikat 

• Österreichisches Umweltzeichen 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook 

(www.baubook.info/oea) geführt werden. 
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Erläuterung: 

Durch die vielfältigen Funktionen des Waldes kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen 

Nutzungen zu Konflikten zwischen verschiedenen Interessengruppen. 

Damit Wälder langfristig ihre Funktionen als Schutz vor z.B. Lawinen und Bodenerosion und als 

Erholungsraum für die Menschen erfüllen können, müssen sie nachhaltig bewirtschaftet werden. 

Für eine nachhaltige Bewirtschaftung müssen Forstwege, Maschinen, Abholzung, Aufforstung und 

Pestizideinsatz möglichst naturverträglich gestaltet bzw. eingesetzt werden.  

Hölzer sollen aus unumstrittenen Quellen stammen, das bedeutet 

• keine illegalen Schlägerungen, 

• kein Holz aus besonders schützenswerten Wäldern wie etwa den Urwäldern in Sibirien bzw. 

dem europäischen Russland, 

• kein Holz von gentechnisch veränderten Bäumen. 

In manchen Ländern ist die Pflicht zur nachhaltigen Holzbewirtschaftung rechtsverbindlich verankert 

(z.B. in Deutschland, Österreich und der Schweiz). 

2.2.5 ÖKOBAU KRITERIUM 5. 1. 1. GRENZWERTE FÜR VOC- UND SVOC-EMISSIONEN AUS 

HOLZWERKSTOFFEN 

Mindestanforderung: 

Holz und Holzwerkstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Gebäudes verlegt werden, 

müssen die folgenden Anforderungen an das Emissionsverhalten erfüllen: 

Parameter 
Max. Prüfkammerkonzentration 

nach 28 Tagen 

Akute Kanzerogene Stoffe der Kategorien 1A 

und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008 (C-

Stoffe) 

1 µg/m³ (nicht bestimmbar) 

Summe flüchtiger organischer Verbindungen  

C6 - C16 (TVOC - ohne Essigsäure) 
300 µg/m³ 

Essigsäure 600 µg/m³ 

Summe schwerflüchtiger organischer 

Verbindungen C16 - C22 (TSVOC) 
100 µg/m³ 

 

Für unverleimte, unbehandelte Vollholzprodukte (z.B. Diagonalschalung aus Brettern) und 

anorganisch gebundene Holzwerkstoffe gilt das Kriterium ohne Nachweis als erfüllt. 
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Nachweis: 

Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle gem. Prüfkammerverfahren nach ÖNORM EN ISO 16000-

6,-9,-11 sowie ÖNORM EN 16516. Die Ausführungsbestimmungen richten sich nach dem AgBB-

Schema 2018, wobei für Holz und Holzwerkstoffe eine Raumbeladung von ≥ 0,5 m2/m3 anzuwenden 

ist. Für Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffe ist eine Raumbeladung von ≥ 

0,4 m2/m3 anzuwenden. Für ältere Messungen werden Prüfungen gemäß AgBB-Schema 2015 

anerkannt. Das Prüfzertifikat darf nicht älter als 5 Jahre sein. 

Für homogene Platten kann ein Prüfbericht für eine dickere Platte vorgelegt werden, wenn die 

Produktionsbedingungen ansonsten dieselben sind. Für nicht-homogene Platten (gepresste Platten 

wie OSB, MDF, HDF, poröse Holzfaserplatten etc.) kann anstelle eines Prüfberichtes für die 

ausgeschriebene Plattenstärke jeweils ein Prüfbericht über eine dünnere und eine dickere Platte 

vorgelegt werden, wenn garantiert wird, dass ansonsten dieselben Produktionsbedingungen 

herrschen. 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese 

Anforderungen jedenfalls: 

• natureplus-Qualitätszeichen (Richtlinie RL0200ff für Produkte aus Holz und 

Holzwerkstoffen) 

• Österreichisches Umweltzeichen für beschichtete Holzwerkstoffe (Richtlinie UZ 07 „Holz und 

Holzwerkstoffe“) 

• Blauer Engel für Holzwerkstoffe (Richtlinie DE-UZ 76 Emissionsarme plattenförmige 

Werkstoffe (Bau- und Möbelplatten) für den Innenausbau) 

• Blauer Engel für Paneele und Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen (Richtlinie DE-UZ 

176 Emissionsarme Bodenbeläge, Paneele und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen für den 

Innenausbau) 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook 

(www.baubook.info/oea) geführt werden. 

Erläuterung: 

Holzwerkstoffe können verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Formaldehyd (sofern 

formaldehydhaltige Bindemittel eingesetzt werden) flüchtige und schwerflüchtige organische 

Verbindungen (VOC und SVOC) wie Aldehyde, Terpene aus Holzinhaltsstoffen sowie kurzkettige 

Carbonsäuren, insbesondere Essigsäure und Ameisensäure. 
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2.2.6 ÖKOBAU KRITERIUM 5. 1. 2. GRENZWERT FÜR FORMALDEHYDEMISSIONEN AUS 

HOLZWERKSTOFFEN 

Mindestanforderung: 

Holz und Holzwerkstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Gebäudes verlegt werden, 

müssen die folgenden Anforderungen an das Emissionsverhalten erfüllen: 

Parameter 
Max. Prüfkammerkonzentration 

nach 28 Tagen 

Formaldehyd 0,05 ppm 

 

Für unverleimte, unbehandelte Vollholzprodukte (z.B. Diagonalschalung aus Brettern) und 

anorganisch gebundene Holzwerkstoffe gilt das Kriterium ohne Nachweis als erfüllt. 

Nachweis: 

Es werden Prüfberichte einer akkreditierten Prüfstelle gemäß der folgenden Normen anerkannt: 

• ÖNORM EN ISO 16000 -3,-6,-9,-11. Die Ausführungsbestimmungen der Prüfung richten 

sich nach dem AgBB-Schema 2018, wobei für Holz und Holzwerkstoffe eine Raumbeladung 

von ≥ 0,5 m2/m3 anzuwenden ist. Für Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen ist eine 

Raumbeladung von ≥ 0,4 m2/m3 anzuwenden. 

• ÖNORM EN 717-1 bzw. der Formaldehydverordnung in Verbindung mit Punkt 1 des 

zugehörigen Durchführungserlasses 

• ÖNORM EN 16516 Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung gefährlicher Stoffe - 

Bestimmung der Emissionen in die Innenraumluft 

• Grundsätze des DIBt zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, 

basierend auf der Norm DIN (bzw. ÖNORM) EN ISO 16000-9 

Der Prüfbericht darf nicht älter als 5 Jahre sein. 

Für homogene Platten kann ein Prüfbericht für eine dickere Platte vorgelegt werden, wenn die 

Produktionsbedingungen ansonsten dieselben sind. Für nicht-homogene Platten (gepresste Platten 

wie OSB, MDF, HDF, poröse Holzfaserplatten etc.) kann anstelle eines Prüfberichtes für die 

ausgeschriebene Plattenstärke jeweils ein Prüfbericht über eine dünnere und eine dickere Platte 

vorgelegt werden, wenn garantiert wird, dass ansonsten dieselben Produktionsbedingungen 

herrschen. 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese 

Anforderungen jedenfalls:  

• natureplus-Qualitätszeichen 

• Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 07 "Holz und Holzwerkstoffe") 

Holz und Holzwerkstoffe 13. Februar 2023 Seite 11 von 12 

Version 1.0 

https://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.28015.28016.28018&SW=16&oegpk2=n&ST=35
https://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.28015.28016.28018&SW=16&oegpk2=n&ST=35


• Blauer Engel für Holzwerkstoffe (Richtlinie DE-UZ 76 Emissionsarme plattenförmige 

Werkstoffe (Bau- und Möbelplatten) für den Innenausbau) 

• Blauer Engel für Paneele und Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen (Richtlinie DE-UZ 

176 Emissionsarme Bodenbeläge, Paneele und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen für den 

Innenausbau) 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook 

(www.baubook.info/oea) geführt werden. 

Erläuterung: 

Formaldehyd ist einer der bekanntesten Schadstoffe. Er wirkt reizend auf die Schleimhäute und kann 

zu Unwohlsein, Atembeschwerden und Kopfschmerzen führen. Laut MAK-Werte-Liste (Maximale 

Arbeitsplatzkonzentrationen) ist Formaldehyd als krebserregend für den Menschen eingestuft. 

Holzwerkstoffe dürfen nur in Verkehr gesetzt werden, wenn sie in der Luft eines Prüfraums nach 28 

Tagen unter vorgegebenen Randbedingungen eine Ausgleichskonzentration von 0,1 ppm 

Formaldehyd unterschreiten (E1). Bei großflächiger Verlegung, hoher Luftfeuchte und niedrigem 

Luftwechsel ist aber auch bei Verwendung von E1-Holzwerkstoffen die Einhaltung des Richtwerts 

von 0,1 ppm in realen Innenräumen nicht immer gewährleistet. Da der Geruchsschwellenwert bei 

0,05 bis 0,1 ppm liegt und neurophysiologische Effekte wie Kopfschmerzen, Sehstörungen, 

Schwindelgefühle schon ab 0,05 ppm auftreten können, wird von Verbraucherorganisationen und 

Umweltzeichenprogrammen ein Grenzwert von 0,05 ppm oder niedriger als sinnvoll erachtet. 
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